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Beschl. Nr. 2017-90 

L2.2.8 Sportanlagen 
Sportanlage Tüfi, Sanierung Haustechnik und Sicherheit; Kreditbewilligung 
und -freigabe 

 
 
Ausgangslage 
 
Die Sportanlage Tüfi wurde im Jahre 1994 auf der Parzelle 7635 an der Tüfistrasse 16 in 
Adliswil erstellt. Sie wird von den Schulen für den Turnunterricht und von den Vereinen für 
Sportaktivitäten und für diverse Veranstaltungen während der Woche und an den 
Wochenenden genutzt. 
 
Das Gebäude verfügt über eine unterteilbare Dreifachturnhalle und eine Einzelturnhalle, über 
acht Garderoben, diverse Toiletten, verschiedene Nebenräume sowie eine Kantine mit 
Küche und Speiseraum. Im Aussenbereich der Anlage befinden sich diverse weitere 
Sporteinrichtungen zu deren Nutzung die Garderoben im Gebäude verwendet werden. 
 
Die Anlage ist 22 Jahre alt. Die Nutzungszeit und die starke Beanspruchung haben ihre 
Spuren hinterlassen. Um einen sicheren Betrieb sicherstellen zu können, müssen 
verschiedene Bauteile und Hausinstallationen zeitnah ersetzt oder saniert werden. 
 
Als Entscheidungsgrundlage und zur Projektdefinition wurden ein Wärmeerzeugungskonzept 
(Grünberg und Partner AG), ein Brandschutzkonzept (OLIG AG) und eine 
Sicherheitsbeurteilung (bfu) erarbeitet. Mit den geplanten Massnahmen kann der Betrieb mit 
Publikum fortgeführt und die in den letzten Jahren angestiegenen Unterhaltskosten auf ein 
übliches Niveau reduziert werden. Einzelne Bauteile, z.B. Sanitärleitungen und insbesondere 
Teile der Wärmeerzeugung, können bei Ausfall nur mit hohem Aufwand repariert werden. 
Teilweise sind keine Ersatzteile mehr für die Anlagen lieferbar. 
 
 
Projektbeschrieb 
 
Die Gebrauchstauglichkeit und die Sicherheit für die Nutzer der Sportanlage sollen für die 
kommenden Jahre sichergestellt werden. Die Hausinstallationen sind zum Teil defekt und 
sollen nach Bedarf saniert oder ersetzt werden. Das Objekt wurde auch in Bezug auf den 
Brandschutz und die allgemeine Sicherheit überprüft und soll an die neuen Richtlinien 
baulich angepasst werden. Bei allen Eingriffen sind die Aspekte der geltenden Gesetze und 
Normen im Bauwesen, der Baustatik und der Bauphysik anzuwenden. 
 
1. Die übergeordneten Ziele sind: 

• Ersatz der Wärmeerzeugung gemäss Wärmeerzeugungskonzept der Grünberg & 
Partner AG vom 8. August 2016 

• Ersatz der schadhaften Sanitärinstallationen 
• Ersatz der Beleuchtung in Sporthalle und Allgemeinzonen 
• Sanierung der Holzdecken Sporthalle und Allgemeinzonen 
• Erfüllen der Sicherheitsauflagen gemäss Bericht bfu vom 4. Juli 2016 
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• Erfüllen der aktuellen Brandschutzauflagen gemäss Brandschutzkonzept der OLIG 
AG vom 11. November 2016 

• Personenbelegungen gemäss Brandschutzkonzept der OLIG AG vom 11. November 
2016 

 
2. Massnahmen  
 
Ersatz der Wärmeerzeugung: 
Der bestehende Zweistoffheizkessel (Oel, Gas) stammt aus dem Erstellungsjahr 1994 und 
muss ersetzt werden. Als Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der zukünftigen 
Wärmeerzeugung wurde durch die Firma Grünberg + Partner AG ein 
Wärmerzeugungskonzept erarbeitet. Aus dem Wärmeerzeugungskonzept sind zwei 
favorisierte Systeme hervorgegangen. Die Varianten Luft-/Wasser-Wärmepumpe in 
Kombination mit einem Gasbrenner für die Abdeckung der Spitzen (Anteil erneuerbare 
Energie ca. 33 %) oder ein Anschluss an die Fernwärme ARA Sihltal ebenfalls in 
Kombination eines Gasbrenners (Anteil erneuerbare Energie ca. 50%). Die erstgenannte 
Variante kann von der Stadt Adliswil selbst finanziert und betrieben werden oder an ein 
Energie-Contracting-Unternehmen vergeben werden. Die zweite Variante Fernwärme ARA 
Sihltal ist nur mit einem Energie-Contracting realisierbar. Die Entscheidungsfindung erfolgt 
im Planungsprozess und wird durch den Stadtrat beschlossen. 
 
Ersatz der kompletten Sanitärinstallationen: 
Die Wasserverteilung hat an diversen Stellen Lecks wegen Korrosion. Die 
Sanitärinstallationen müssen ab Hauseinführung inklusive der Nasszellen wie Duschen, WC-
Anlagen etc. saniert werden. Teilweise werden die Sanitärapparate ersetzt. Der 
Sanierungsumfang der Boden- und Wandbeläge muss bei der Planung festgelegt werden. 
 
Ersatz der Beleuchtung in Sporthalle und Allgemeinzonen: 
Für die Leuchten in der Sporthalle und den Allgemeinzonen gibt es keine Ersatzteile mehr. 
Es wird zunehmend schwieriger die Beleuchtung zu unterhalten. Deshalb soll die 
Beleuchtung ersetzt und auf LED umgerüstet werden. Für die Hallenbeleuchtung muss ein 
Beleuchtungskonzept (Berechnung und Plan) erstellt werden. Sie wird auch für nationale 
Turniere in verschiedenen Sportarten genutzt und muss die entsprechenden Anforderungen 
erfüllen. 
 
Sanierung Holzdecken Sporthalle und Allgemeinzonen: 
Unter der Holzschalung an den Decken ist eine Folie, die sich im Laufe der Zeit aufgelöst hat 
und brüchig geworden ist. Sie fällt in flockigen Partikeln durch die Schattenfugen der 
Schalung von der Decke. Für die Sanierung muss eine Lösung geplant werden, welche die 
finanziellen, funktionalen und die ästhetischen Aspekte gleichermassen berücksichtigt. 
 
Erfüllen der Sicherheitsauflagen: 
Durch einen Sicherheitsbeauftragten des bfu wurde die Anlage innen und aussen überprüft. 
Die nötigen Massnahmen müssen in Absprache mit der Projektleitung Nutzung und Betrieb 
umgesetzt werden. 
 
Erfüllen der Brandschutzauflagen: 
Das Brandschutzkonzept und die Pläne der Olig AG dienen als Grundlage für die Umsetzung 
und Erfüllung der Brandschutzauflagen nach neuesten Vorschriften. Es werden bei der 
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Gebäudeversicherung Subventionen für die Umsetzung der Brandschutzmassnahmen 
beantragt. 
 
 
Projektorganisation  
 
Aufbauorganisation: 
Für dieses Projekt wurde ein Projekthandbuch erarbeitet, welches das Ziel verfolgt die 
Projektorganisation und alle für das reibungslose Zusammenarbeiten notwendigen 
Regelungen festzuhalten. Aufgaben und Kompetenzen werden festgelegt, die Schnittstellen 
definiert, die Prozesse dargelegt und Mechanismen zur Überwachung und Steuerung des 
Projektes definiert. Alle diese und folgende Punkte im Kapitel Massnahmen sind im 
Projekthandbuch detailliert definiert und beschrieben. Das Projekthandbuch entspricht dem 
üblichen Standard. 
 
Ablauforganisation: 
Der Ablauf des Projektes basiert auf dem Leistungsmodell SIA112 (Schweizerischer 
Ingenieur- und Architektenverein). Die Phase 32 Bauprojekt wird mit der Genehmigung des 
Projektierungskredits zu 100 % ausgelöst. Um schnell auf Veränderungen reagieren und 
einzelne Leistungen vorziehen zu können, womit die Planungsrisiken minimiert werden 
können, werden die Phasen 33 Bewilligungsverfahren bis 53 Inbetriebnahme zwar bewilligt, 
aber erst zu gegebenem Zeitpunkt ausgelöst. 
 
 
Auftragsvergabe  
 
Es wurde eine Submission im Einladungsverfahren gemäss Submissionsverordnung 
durchgeführt. Es haben vier etablierte Architekturbüros an der Generalplaner Ausschreibung 
teilgenommen und ihre Angebote eingereicht. Das Büro Arinova AG, Horgen, hat gemäss 
den Zuschlagskriterien das wirtschaftlichste Angebot eingereicht. 
 
 
Kreditantrag 
 
Die Kostengenauigkeit liegt bei +/- 10 %. 
 

Leistungen Kreditbedarf, CHF inkl. MwSt. 

Projektierung SIA Phase 32 bis 53 195‘000.00 

Nebenkosten 17‘500.00 

Eigenleistungen 25‘000.00 

Reserve 5 % / Rundung 12‘500 

Gesamtkreditbedarf 250‘000.00 

 
Im Finanzplan 2016 – 2020 sind CHF 1‘975‘000.00 (inkl. MwSt.) eingestellt. 
Im Rahmen der Projektierung werden Subventionen bei der Gebäudeversicherung und dem 
Zürcher Kantonalverband für Sport beantragt. 
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Rechtsgrundlagen 
 
Betreffend Ausgaben für die Instandstellung, Erneuerung oder den Umbau eines Gebäudes 
hält das Bundesgericht in BGE 113 Ia 390 fest, dass die Ausgaben, die zur reinen 
Substanzerhaltung der Gebäude notwendig sind, zu den gebundenen Ausgaben gezählt 
werden können. Der laufende Unterhalt und auch die Reparatur von Gebäuden und Anlagen, 
soweit damit die bestimmungsgemässe Benützung und die Werterhaltung sichergestellt wird, 
gilt ohne weiteres als gebunden (§ 121 N.4.2.1 Kommentar zum Zürcher Gemeindegesetz 
von H.R. Thalmann). 
Bei den vorgesehenen Massnahmen an der Sportanlage Tüfi handelt es sich ausschliesslich 
um zeitgemässen Ersatz von Bauteilen und Installationen sowie Anpassungen an 
gesetzliche Vorgaben. Die gesamten Projektkosten sind deshalb gebunden. 
 
 
Termine 
 
Auswahlverfahren Generalplaner 1. Quartal 2017 
Kreditantrag Stadtrat: Projektierung Phasen 32 - 41 2. Quartal 2017 
Kreditantrag Stadtrat: Realisierung Phasen 51 – 53 3. Quartal 2017 
Projektstart 4. Quartal 2017 
Projektende 4. Quartal 2018 
 
 
 
Auf Antrag der Ressortvorsteherin Sicherheit und Gesundheit und des Ressortvorstehers 
Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 36 Abs. 1 Ziff. 1.6 und Art. 41 der 
Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden 

Beschluss: 

1 Für die Projektierung Sportanlage Tüfi, Sanierung Haustechnik und Sicherheit wird 
ein Bruttokredit von CHF 250‘000.00 (inkl. MwSt.) zu Lasten Konto 680.5030.01 
bewilligt und freigegeben. 
 

2 Der Auftrag für die Projektierung SIA Phasen 32 – 53 im Betrag von CHF 195‘000.00 
(inkl. MwSt.) wird an die Firma Arinova AG, gemäss Offerte vom 16. Februar 2017, 
vergeben. 
 

3 Das Projekthandbuch Sportanlage Tüfi (Version 1.1_06.03.17) wird bewilligt. 
 

4 Die Abteilung Liegenschaften wird zum Vollzug dieses Beschlusses ermächtigt. 
 

5 Dieser Beschluss ist öffentlich. 
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6 Mitteilung an: 
 
6.1 Ressortleiter Sicherheit und Gesundheit 
6.2 Ressortleiter Finanzen 
6.3 Abteilung Sport und Sportanlagen 
6.4 Abteilung Liegenschaften 
6.5 Arinova AG (mit separatem Schreiben) 

 
 
 

 

Stadt Adliswil 
 

    

Harald Huber 
Stadtpräsident 

Andrea Bertolosi-Lehr 
Stadtschreiberin 

 
 


